
26. April 2018 1



Energiespeicherdienste für smarte Quartiere (ESQUIRE)

CO2-freie und energieautarke Stadtquartiere 
im Energieverbund

 Entwicklung von tragfähigen, übertragbaren und skalierbaren Dienstleistungen und zugehörigen 
Geschäftsmodelloptionen zur gemeinsamen Nutzung von Quartierspeichern

bauplanungsrechtliche Aspekte
sozioökonomische Aspekte 
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Historie 
Zielsetzung

26. April 2018

• 2011 Novellierung EEWärmeG
• Neue Klimaschutz-Novelle Änderung des BauGB 2011
• Innenentwicklungs-Novelle II Änderung des BauGB 2013

1. Planungsrechtliche Instrumente
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Zielsetzung

26. April 2018

• Regelung durch Städtebaurecht

• Adressat: Städte und Gemeinden

• Ziele sind: 

Klima- und Ressourcenschutz
Aufbau einer bundesweiten Energieversorgung mit 
großer Co2-Freiheit
Aufbau von Speichersystemen
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Klimaschutz als Planungsleitsatz

26. April 2018

• § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB: „ … sowie den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu 
fördern“

• § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB: „ im Flächennutzungsplan können 
dargestellt werden: ….. Die Ausstattung des Gemeindegebiets mit 
Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, …..“

• § 5 Abs. 2 b BauGB: Möglichkeit zur Aufstellung von 
Teilflächennutzungsplänen (z.B. für Windenergie)
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Klimaschutz als Planungsleitsatz
Städtebaulicher Vertrag:
§ 11 Abs. 1 Nr. 4 BauGB: Errichtung und Nutzung von Anlagen und 
Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung entsprechend 
den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Planung

§ 11 Abs. 1 Nr. 5 BauGB: Anforderungen an die energetische Qualität 
von Gebäuden entsprechend den Zielen und Zwecken der 
städtebaulichen Planung

Sanierungsrecht:
§ 136 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BauGB: Städtebauliche Missstände liegen 
vor, wenn: ….. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung ….. 
auch unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der 
Klima-anpassung  den allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht entspricht oder …..“
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Handlungsebenen

Regelungen 
• zur Bebauungsdichte und Dachform
• zur aktiven Solarenergienutzung
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Klimaschutz als Planungsleitsatz

Festsetzungsbeispiel:

„Maßnahmen die dem Klimawandel 
entgegenwirken (§ 1 a Abs. 5 BauGB i.V.m. § 9 
Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind 
bei der Errichtung von Gebäuden mit einer 
Grundfläche ( § 19 Abs. 2, Abs. 4 S. 1 BauNVO) 
von insgesamt mehr als 100 m²  pro 
Grundstück bauliche oder sonstige technische 
Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien oder KraftWärme
Kopplung vorzusehen. Die Maßnahmen 
müssen mindestens eine CO2 Ersparnis von  
…… erbringen. “
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Klimaschutz als Planungsleitsatz

Sicherstellung eines quartiersbezogenen
Wärmekonzepts:

Festsetzungsbeispiel für selbständige, nicht
baulich integrierte Technik:

„Flächen für Versorgungsanlagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 
12 BauGB)

Auf den Versorgungsflächen sind nur Anlagen 
und Einrichtungen zur zentralen Erzeugung, 
Verteilung, Nutzung oder Speicherung von 
Strom, Wärme oder KraftWärmeKopplung 

zulässig.“

Fazit: Kommunen sollten in Flächennutzungs- und Bebauungs-
plänen mutige Ziele zur Erreichung eines hohen Prozent-
satzes zur Verwendung von erneuerbaren  Energien 
festsetzen.
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2. CO2-freie Stadtquartiere

Realisierungen
Bebauungsplanfestsetzungen
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Energieversorgungsgemeinschaft
CO2-frei und energieautark 
monetäre Entlastung des Haushalte 
E-Mobilität im Carsharing, Reduzierung der Zahl der Zweitautos, 
Entlastung des Straßenraums 
CO2-Freiheit, Verbesserung des Stadtklimas

1626. April 2018

3. soziokulturelle Aspekte
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4. Integration von Quartierspeichern
Köln-Widdersdorf
Wohnanlage mit 79 WE und einem Restaurant
Jahresstromverbrauch 2016 rund 330.000 kWh

Batteriesystem  18 kW und 60 kW Lade-/Entladeleistung (Wechselrichter) Simulation
Systemkosten 56.000 € 2017 84.123 € 2023 + 14.418 € Wartung etc. = 98.418 €

Vergleich o. Batterie 18kW Entladeleist. 60 kW Entladeleist.
Eigennutzung PV-Strom 86,317 kWh 108.324 kWh 111.139 kWh
Eigennutzungsgrad 51,62 % 64,76 % 66,45 %
Bezugskosten EVU 68.732 € 64.111 € 63.520 €
Gesamtkosten  Strom 74.671 € 75.911 € 75.626 €
- davon EEG-Umlage 0 € 7.452 €/a 7.646 €/a
- davon fiktive Umsatzsteuer 0 € 4.346 €/a 4.459 €/a
Einsparung gegenüber Anlage ohne Batterie -1.239 €/a - 955 €/a
Einsparung über Laufzeit 15 Jahre - 18.592 € - 14.325 €
Einsparung 15 Jahre + Verzicht auf UST 46.610 € 52.572 €
Einsparung 15 Jahre + Verzicht auf UST + EEG 158.401 € 167.268 €
Ergebnis
Bei Verzicht des Staates auf die fiktive UST ergibt sich über 15 Jahre ein Fehlbetrag - 45.846 €. 
Bei Verzicht des Staates auf die fiktive UST und die EEG- Uml. ergibt sich über 15 Jahre    eine 
Kostensicherheit von 68.850 €. 
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Planungsrecht:
In Zusammenarbeit mit der Politik sollten Wege 
gefunden werden, Energiespeicher in verbundenen 
Stadtquartieren zur bauplanungsrechtlichen Pflicht zu 
machen.

Steuerrecht:
In Zusammenarbeit mit der Politik sollten Wege 
gefunden werden, dass der mögliche Kostenvorteil bei 
Batteriespeicherung und dadurch höherer PV-
Stromeigennutzung nicht durch die EEG-Umlage und 
die fiktive Umsatzsteuer (Umsatzsteueranwendungs-
erlass) mehr als aufgezehrt werden. 

5. Hinweise für politische Akteure   Teil 1
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Steuerrecht:
Umsatzsteueranwendungserlass, Abschnitt 2.5 Abs. 15 USTAE

Führt der dezentral verbrauchte Strom zu einer steuerpflichtigen 
unentgeltlichen Wertabgabenbesteuerung nach § 3 Abs 1b, Satz 1 Nr
USTG, ist die Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs 4, Satz 1 Nr. 1 
USTG der fiktive Einkaufspreis im Zeitpunkt des Umsatzes maßgebend.

Marktpreis zum Zeitpunkt der PV-Stromnutzung     ca. 28 Cent / kWh
abzgl. Kosten PV-Strom ca.   7 Cent / kWh
Differenz ca. 21 Cent / kWh
Daraus 19 % UST ca.   4 Cent / kWh

Dieser Anwendungserlass sollte gestrichen werden.
Im Gegenzug könnten alle Förderungen gestrichen 
werden.

5. Hinweise für politische Akteure   Teil 2
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76227 Karlsruhe
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